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	Verpflichtungserklärung des eignungsverleihenden Unternehmens
zum Vergabeverfahren 10015390 Schwimmbagger




Hinweis der Vergabestelle:
Eine Eignungsleihe liegt vor, wenn der Bieter / die Bietergemeinschaft im Hinblick auf den Nachweis der wirtschaftlichen und finanziellen sowie der technischen und beruflichen Leistungsfähigkeit die Kapazitäten anderer Unternehmen in Anspruch nimmt (§ 47 VgV). 

Im Falle der Eignungsleihe hat der Bieter / die Bietergemeinschaft nachzuweisen, dass die für den Nach-weis der Eignung erforderlichen Mittel der unterauftragnehmenden Partei tatsächlich zur Verfügung stehen werden.

Der Bieter / die Bietergemeinschaft kann jedoch im Hinblick auf Nachweise für die erforderliche berufliche Leistungsfähigkeit oder die einschlägige berufliche Erfahrung die Kapazitäten anderer Unternehmen nur dann in Anspruch nehmen, wenn diese die Leistung erbringen, für die diese Kapazitäten benötigt werden (§47 Abs. 1 Satz 3 VgV).

Nimmt der Bieter / die Bietergemeinschaft die Kapazitäten eines anderen Unternehmens im Hinblick auf die erforderliche wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit in Anspruch, so haften der Bieter / die Bietergemeinschaft und das eignungsverleihende Unternehmen für die Auftragsausführung gesamtschuldnerisch entsprechend dem Umfang der Eignungsleihe. 

Diese Erklärung ist bei Inanspruchnahme einer Eignungsleihe von jedem eignungsverleihendem Unternehmen zwingend zu verwenden, von dem eignungsverleihenden Unternehmen in Textform zu unterschreiben und dem Angebot beizufügen. Für weitere Eignungsleihen verwenden Sie bitte eine Kopie dieser Vorlage.

Zum Nachweis der wirtschaftlichen oder finanziellen, der technischen oder beruflichen Leistungsfähigkeit des Bieters / der Bietergemeinschaft
	     


(Angabe der Firma des Bieters / der Bietergemeinschaft)
für den Vertrag aus obenstehenden Vergabeverfahren stellen wir, das eignungsverleihende Unternehmen,
	     


(Angabe der Firma und der Anschrift des eignungsverleihenden Unternehmens)
folgende Kapazitäten zur Verfügung:


	
Nr. 
	Eignungsanforderung
	Beschreibung der (Teil-) Leistungen (Art und Umfang)

	1.
	
	

	2.
	
	

	3.
	
	

	4.
	
	

	5.
	
	

	6.
	
	



[bookmark: _Hlk56675523]Soweit die zur Verfügung gestellten Kapazitäten die berufliche Leistungsfähigkeit oder die einschlägige berufliche Erfahrung betreffen, werden wir die Leistung erbringen, für die diese Kapazitäten benötigt werden.

Im Rahmen einer Eignungsleihe zur wirtschaftlichen und finanziellen Leistungsfähigkeit haften wir gesamtschuldnerisch mit dem oben angegeben Bieter / Bietergemeinschaft.

Wir bestätigen hiermit, dass

· wir keinen Ausschlussgrund des § 124 GWB erfüllen, insbesondere kein Unternehmen sind, das einen der Tatbestände des § 124 GWB verwirklicht hat,
· keine Person, deren Verhalten unserem Unternehmen zuzuordnen ist, wegen eines der insbesondere in § 123 GWB genannten Tatbestände rechtskräftig verurteilt worden ist bzw. gegen unser Unternehmen aufgrund der vorgenannten Tatbestände keine Geldbuße gem. § 30 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten (OWiG) rechtskräftig festgesetzt worden ist,
· wir keinen Ausschlussgrund des § 22 Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG) erfüllen. Insbesondere kein Unternehmen sind, das wegen eines der in § 24 LkSG genannten Tatbestände rechtskräftig verurteilt worden bzw. gegen das aufgrund der vorgenannten Tatbestände keine Geldbuße gem. § 30 OWiG rechtskräftig festgesetzt worden ist und 
· keine Eintragung im Wettbewerbsregister nach § 2 WRegG vorliegt.

Uns ist bewusst, dass wir im Falle des Vorliegens von Ausschlussgründen gem. § 123 GWB und § 124 GWB die Möglichkeit haben, unsere gleichwohl bestehende Eignung nach Maßgabe insbesondere des § 125 (Selbstreinigung) nachzuweisen und es uns obliegt, die erforderlichen Nachweise beizubringen.
Wir versichern hiermit, dass die vorstehenden Angaben der Wahrheit entsprechen. Wir sind uns bewusst, dass eine wissentlich falsche Angabe der vorstehenden Erklärungen den Ausschluss des Bieters / der Bietergemeinschaft aus dem Vergabeverfahren zur Folge haben kann.

	     
	
	     
	
	     


	Ort
	
	Datum
	
	Name des Vertretungsberechtigten des eignungsverleihenden Unternehmens in Textform (§ 126b BGB)
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